
Dekorationen 
 

Durch Dekorationen darf keine zusätzliche Brandgefährdung entstehen.  

 

Im Brandfall dürfen Personen nicht gefährdet und Fluchtwege nicht beeinträchtigt werden.  

Insbesondere hängende Dekorationen 

 

 
Quelle: Eventausstattung (bierzeltgarnituren-verleih.de) 

  

https://bierzeltgarnituren-verleih.de/eventausstattung/


Material von Dekorationen Brandkennziffer (BKZ) ist die Klassifizierung eines Materials nach den 

Richtlinien des VKF. Dabei wird nach verschiedenen Brandverhaltensgruppen (RF = réaction au feu) 

unterschieden (VKF BSV 2015).  

 

 



 

Verwendet werden dürfen: Papiere für Dekorationen (z.B. Seidenpapier, Krepp, Girlanden, 

Luftschlangen, Wandverkleidungen) welche durch eine entsprechende Imprägnierung schwerbrennbar 

RF2 (BKZ 5.2.) gemacht worden sind.  

 

Achtung: Vor Beginn der Dekorationsarbeiten ist die Schwerbrennbarkeit des Dekorationsmaterials an 

einem Muster im Freien zu testen.  

Muster über die Flamme halten, das Muster darf brennen, wenn jedoch die Stützflamme entfernt wird, 

muss das Muster selbständig verlöschen Polystyrol/Polyurethan-Schaumstoffe dürfen als kleinere, 

einzelne Dekorationsartikel verwendet werden, nicht aber für Decken- und Wandverkleidungen oder 

Raumunterteilungen. Ballons dürfen nur mit Luft bzw. nichtbrennbaren Gasen gefüllt sein. 

 

Um bei Papieren resp. Textilien Schwerbrennbarkeit zu erzielen, bieten verschiedene Hersteller 

geeignete Mittel an. Die Mittel finden Sie im Fachhandel oder im Internet unter dem Suchbegriff 

"Flammschutz Mittel", "Brandschutz Spray" oder "Anti Fire Spray".  

 

Holzschnitzel Das Verwenden von Holzschnitzeln in Gebäuden und Zeltbauten ist, aufgrund der 

Brandgefahr, grundsätzlich verboten. In Absprache mit der gemeindlichen Feuerschau können in 

Zeltbauten mit Rauchverbot, frische Holzschnitzel für Bodendekorationen verwendet werden. Werden 

solche verwendet, müssen diese mindestens täglich mit Wasser benetzt werden, damit sie während der 

ganzen Nutzung feucht bleiben. Die Verwendung ist abhängig von der Nutzung und der Umgebung 

der Zeltbauten. In Fluchtwegen dürfen am Boden keine Holzschnitzel ausgelegt werden. 

 


